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9tt.  54 Diez , Montag den 5 . März 1M7 57 Iahrgong

Amtlichem Teil

J -Nr . 1996 II. Diez,  den 28. Februar 1917.
Betrifft : Ablieferung von Hiilfenfrüchten.
Auf Mine Verfügung vom 9. Februar vs. Jö ., J .-Nr.

1332 II — Kreisblatt Nr . 38 — sind bis jetzt nur von Mi
Gemeinde» Berichte über die Ablieferung von Hülsenjrüch
tax  eingcgangen. Ich ersuche die Herren Bürgermeister noch¬
mals dringend, für die Ablieferung der beschlagnätzmccn
Hülsenfrüchte zu sorgen und inir b e st i m m t bis zu nt
15 . d s. Mts.  anzuzeigen , welche Mengen und von welchen
Landwirten dieselben abgeliefert sind.

Eventttell ist Fehlanzeige zu erstatten.
Der B «rsiHrn»e Ml « re,»«»«schäfte».

Dvdrrkadt.

«rteg- ministertnm.

Bekanntmachung
r . Nr .' MI c . 500/2 . 17. K. R A,

betreffend Beschlagnahme, Bestnndserhebung und
Enteignung von fertigen, gebrauchten und unge-

brauchieu Gegenständen aus Alnmmium.
Vom1. Marz 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
Königlichen Kriegsministettums zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nicbt nach den all
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, jede
Zuwiderhandlung gegen die Borschriften über Beschlagnahme
Md Enteignung nach 8 6*) der Bekanntmachung über die
Sichrrstcllung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1815 (Reichs-
Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Nachtragsbekannt
machuygrn vom 9. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645).
vom '25. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 778) und vom
14. September 1916 's 1019) und jede Zu-

loiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5**) der Be¬
kanntmachung über Borratserhebungen vom 2. Februar 1915

; (Reichs-Gesetzbl. S . 54) in Verbindung mit den Rachrrags-
! bekanntmachungen vom 3. September 1915 R̂eichs-Gesetchl.

S . 549) und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzl-l. S . 684)
bestraft wird . Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

8 t.
Inkrafttreten der Bekanntmachung

Die Bekanntmachung tritt mit dem Beginn des 1. März
1917 in Kraft.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt find, bestraft:

r 1. wer der Verpflichtung, die cnteigneten Gegenstände heraus-
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über¬
bringen oder zu versenden, zuwiderhandelt;

! 2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite-
fchafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerung- - oder Erwerbsgeschäst
über ihn abschlicßt,

- 3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmtenGeg"nstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den erlassenen Ausfiihrnnasbestimmungen zuwider-
handelt,
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe vis
zu zehntausend Mark bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, >oer vorsätzlich die vorgeschrie¬
benen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund dieser
, Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬

teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögen«-
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestmft. Ebenso
wird bestraft, wer fahrlässig die vorgcschricbenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt.

-
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Die Gegenstände >verden auch dann belrosfen , wenn sie
aus Aluminium hergestcllt sind, das von der Kriegs -Rvh-
stoff-Abteilung des Königlichen Kriegsministeriums oder
durch die Militär -Befehlshaber freigegeben wurde.

10 AnI»erkung
wenden Gegenständen.
Absatztöpfc
Aschenschalen
Aschentcllcr
Augenpfannen
Aufgutzmaschinen
Aujschnittinaschincn

Alphabc ische Ausstellung von in Frage kom-

Backsormen
Backschaufeln
Baininarictöpse
Bauchtöpfe
Becher aller Art
Beessteakb'äter
Belgische Kasseroll-,,
Bestecke
Bettschüsseln
Bettwärmer
Bidettr
Bierglosträgcr
BierglaSuntcrsätze
Biertrich er
Bierwärnnr
Bierwäimerständer
Biskuitformen
Blumenkübel
Blmnentöpfc
Bonbonnieren
Bouillonkocher
Bouillonsiebc
Bowlen
Bowlenlöffcl
Bratcnlöffei
Bratenpfannen
Bräter
Bratpfannen
Brieföffner
BrotkopscnBretkörtc
Brühsiebe
Büchsen aller Ait
Bundfornic»
Bürstenhalter
Bulterbroidcse»
Butterdosen
Eocktatzbecher

Deckeln aller Art
Deckelhalter
Deghies
Destillicrblascu
Dosen aller Art
Durchschlüge
Dunfldeckel

Eidotterläuger
Eierbecher
Eicrbüchjen
Eierbülseu
Eierkapseln
Eierkochapparac
Eierkocheinsätzr
Eieikochcr
Eierkuchenwender
Eie,Prüfer
Eierschneider
Eieniegel
Etnniachkesiel
Eimer aller Art. auch

mit Einsätzen
Eitzbehälter

Siskühler für Bowle»
Eiterbecken
Englische Banchtöpfc
Essenträger
Eßnäpsc
Effenzflaschen
Etax ereil
Etazenessenträger
Etagenmenagenträzer

Federhalter
Feldflaschen
Feldkcssel
Feldküchen
Fettlöffelbleche
Fe tmesser
Fettschüsseln
Fettstecher
Fingerschalcn
Fitchgrätenschalc»
Fischhebcr
Fischkessel
Fischkocher
Fischkörbc
Flschplatten
Fischschanfeln
Fischschupper
Flainmcndälizp'er
Flaschenschildchen
Flescherwnldc»
Fleischerschalen
Flcischplottcn
Fleischs tzc
Fleischtöpfe
Flütz gkeitsuiußc
Formen aller Art
Französische Teekessel
Frisiereisen
Frisierlanipe»
Fruchtkessel
Frnchischalcn
Frühstücksbosc»
Frühstückskörbe

Gabeln aller Art
Gärspundc
Gaskochröpfe
Gasraudtöp'c
Geinüscschüsscl»
Gemüscseiher
Geninscstebe
Eewürzbüchsrn
Getvürzrciber

Haarkürst enbüchsen
Hackflcischständer
Handlenchicr
Handspülschalen
Hcrdemhängetöpse
Heitzivasserkanncn
.Oeiffwasserkrüge
Heizschlangen

§rregatorenagdbccher
Jagdstühle
Iägerbüchsen

Kaffeeauf„tznn
schine»

Kaffccfiltricrnia-
sckinen

Kaffeeflaschcn
Kaffeekannen
Kaficekochcr
Kaffeemaschinen
Kaffeeseroterc
Kaffeesiebc
Kaffeetassen und

Untertassen
Kaffee«richtcr
Kaiserbräter
Kakaobüchsen
Kämme
Kartoffeldämpfer
Kartoffelkochcr
Käsctüchsen
Kasserollen
Kehrichlschaufeln
Kessel aller Art
Kessel zum Einniachen
Kindertaffen
Kindcrbecher
Klebgummibchälter
Knochenschalen
Kochtöpfe aller Art
Kognakbcchcr
Köln. Bralpfanncn
Konische Becher
Konservenbüchsen
Konsole mit Bechern
Kopiernäpfe
Korke
Kotelettrc stc
Krüge aller Art
Kuchenbackformcn
Kuchcnforincn
Kuchenschüsseln
Kuchenspringfermen

Labeflasch cn
Lampen zum Kochen
Leber,äsetormen
Leit wärmer
Leichenbahren
Leimtöpfc
Leuchter
Lickitmanschette»
Likörserv cre
Löffel aller Art
Löffelblcchc

Maschinentöpfe
Matze
Mehlschaufeln
Meloncnferme»
Menagen
Mi ch'ännchcn
Milch ochcr
Milchkocher mit

Wasserbad
Milchkrüge
Milchlöffel
Milchkannen
Milchschaufeln
Milchsiebc
Milchtransport-

können
Milchtöpie
Milchlräger
Mulden

- K

M'Z s

'-Uoit her SDefnnittmac ^ uita  werden betroffen t>le unten
fiufgeführten, am Wtuminiunt  bestehenden Gebrnuchsgegen-
ftänbef ), ferner sämtliche im Gärungsgcwerbe üblichen
.Kellereigeräte, wie : Gärbottiche , Gärbottich - Kühlschlangen,
Lagertanks , Hefen-Ueberflihrungsapparate , Eimer . Schöpfer,
Löffel u. dgl.

'Madjtfi  cfdjfnc
Nelsonbvchsen
Ncisonlasscrrllcn
Nudclpfannen

, »"n-l
Sthularrenschcrufelln
Schmorsä he
E chmortöpfe

Omclettepfamicn

Pfanne» aller Art
Pfcffermühlen
Pichelstciner Ma¬

schinen
Picniklastcn
Platten aller Art
Provia,»dosen
Puddingforme»
Puderdosen
Quirle

Rahmgietzer
Rahmlöffel
Rahmschöpfer
Rasierschale»
Rasierwasserwärincr
Rauchscrpicc
Reflektoren
Reibeisen
Reisebestecke
Reiseflaschcn
Re sckocher
Reiskuueln
Ringhäfcn
Ringlöpfc

Sächsische Kaffee'ocher
Sabncngießcr
Salaischüsscln
Salaiseiher
Salzgcsäßc
Salz- und Pfeffer¬

näpfchen
Salz- und Pfeffct-

streucr
Sandwichbüchscn
Saucenlöffel
Saucieren
Schaffnerkrügc
Schalenkörbchen
Schalennäpfchen
Schaleshafen
Scholllrichtcr füo

fl hon graphcn
Schaufel»
$ chaulnkcllc
Schaumlöffel
Schilder.

Schneckessci
Schnclldra er
Schokoladenkännchcn
Schokoladenkaniien
Schöpskeffel
Schöpflöffel
Schraubdose»
Schuhlöffel
Schuhanzieher
§ chulbccher
Schüsseln aller Art
Schutzhüllen für Ten

nisschläger
Schwammschalcn
Schweizer Pfannen
Schweizer Randkeffcl
Siebe aller Art
Seifendosen
Ceifencimer
Cciffnhalter
Seifennäpfc
Scifenschalc»
Sektkühler
Service
Seroierbreltcr
Serviettenringe
Sctzeie>pfruncn
Skispitzen
Spargethcber
Spargelkochcr
Spätzlcsciher
Speise locken
Speiseträger
SpieUv-ren
Spritzsiebc
Sprmgformen
Spuckbecker
Cpuckflaschen
Spülbürstenblechc
Spülbürstenhalter
Standgctätze
Sictblcken
Steinl ut'kessel
Stepftrichter
Süizformen
Sülzloleleitformcn
Suppenschalen
Suppcnfiebe
Suppenterrinen

Xf, .«'(er
Teekessel
Te siebe
Tcigschiisseln
Teller oller Art
Terrinen
Töpfe oller Art
Topflcppenkasten
Toile teneimer
Tvrt-nblcchc
Torieiiptatten
Touristenkocher
Transporteimer
Transport'annen
Trichter aller Art
Trinkbecher, auch

zusammenlegbare

lllmer Pfannen
Univcrsalsiebe
Untersatze für Gläser
Untertassen
Benlildeckel
Bcrbandzeugbüchse»
Vcrdawpsschalen
Vorlegelöffel
33' rlcger
Vorratsbüchsen

Wachszündholzhülsen
Wcndbilder
Waskbschüffeln
Wasscrcimcr
Waffcrk.nmen
Wasserkessel
Wasser rüge
Wasserschöpfer
Weidlinac
Weinhcber
Weinlühllr
Wciifftützen
Wiegeswaufeln---- -
Wurstbüchse»

Tadle ts
Täfclsckiauselu
Tafklschippchcn
Taschcnopolheken

Zohnbürstcndoseu
Zahnbürst nhülsen
Zahnstochcrhalter
Zargcndeckel
Zigarrenbüchsen
Zigorrettenetuiö
Zigarrenetuis
Zttroner presie»
Zuckerdosen
Zuckern rcuer
Zündholzbüchscn
Zwiebrllasten

8 3.
Ausnahme ».

Ausgenommen von den Bestimmungen dieser Bekannt¬
machung find:

mit Aluminium überzogene Gegenstände , die aus
einem anderen Material als Muminium hergestellt
sind.

8 4.
Bo « ver Bekanntmachuug betroffene Personen,

Betriebe usw
Von der Bekanntmachung iverden betroffen alle Be¬

sitzer (natürliche und juristische Personen , einschließlich
öffentlich -rechtlicher Körperschaften und Verbände ), nach
Erzeuger und Händler , der narb § 2 dieser Bekanntmachung
betroffenen Gegcnstärlde. Demgemäß erstreckt sich die Be¬
kanntmachung auch auf kirchliche, stiftische, kommunale , iur
Eigentunl des Reiches oder eines Bundesstaates befindliche
Gegenstände.

8 v.
Beschlagnahme.

Alle von dieser Bekaimimachung betroffene,i Gegen
stände (H 3) werden hiermit beschlagnahmt.

vestlichetuder



DU Beschlagnahme hat dte Wirkung , hah VU Bornahme
von Peränderringen an den von ihr betroffenen Gegenstän¬
den verboten ist und rcchtsgeschäftliche Verfügungen über sie
nichtig find, soweit sie nicht ausdrücklich auf Grund der
folgenden Anordnungen oder etwa weiterhin ergehender
Anordnungen erlaubt werden. Den rechtsgesch.rstlichen Ver¬
fügungen stehen Verfiigungen gleich, die iin Liege der
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind Veränderungen und Ver¬
fügungen-zulässig, die nrit .Zustimmung der mit der Durch¬
führung ^der Bekanntmachung beauftragten Behörden (siche
8 8) erfolgen. Die Befugnis zum einstweiligen Miterge¬
brauch der beschlagnahmten Gegenstände bleibt unberührt.

8 7.
Meldepflicht, Enteignung und Ablieferung der

beschlagnahmten Gegenstände.
Die von der Beschlagnahme betroffenen Gegenstände

unterliegen , unbeschadet aller bisher erstatteten Meldun¬
gen, der Meldepflicht durch den Besitzer. Tie werden durch
besondere an den Besitzer gerichtete Anordnungen enteig¬
net werden. Sobald ihre Enteignung ungeordnet ist, sind
sie. soweit erforderlich, auszubauen und an die Sammel-
stelien abzuliefern . v

Die enteigneten Gegenstände, die nicht innerhalb der
in der Enttignungsanordnung vo"geschnobenen Zeit abge¬
liefert sind, iverden auf Kosten der Wlikseriiiigspfttckttgen
zwangsweise abgeholt werden.

8 8.
Durchführung btt  Bekanntmachung.

Mit der Durchführung dieser Bekanntmachung werden
dieselben Kommunalverbände beauftragt , denen bereits die
Durchführung der Bekanntmachung M.  1/10 . 16. K. R. A.
vom 1. Oktober 1916, betreffend Beschlagnahme, Bestands-
erlfebung und Enteignung von Bierglasdeckeln und Bier¬
krugdeckeln aus Zinn und freiwillige Ablieferung von an¬
deren Zinngegenständen, übertragen worden ist.

Diese erlassen auch die Ausführungsbestimmunzen hin¬
sichtlich der Meldepflicht, Ablieferung und Einziehung der
beschlagnahmten Gegenstände.

8 9.
NeberuahmepreiS.

Ter von den beauftragten Behörden zu zahlende Ueöer-
nahmcprcis wird auf

7,00 Mk. für jedes Kilograinm Aluminium ohne
Beschläge*) und

5,60 ML für jedes Kilogramm Aluminium mit Be¬
schlägen*)

festgesetzt. Diese Uebernahmepreise enthalten den Gegen¬
wert für die abgelieferten Gegenstände einschließlich aller
>mt der Ablieferung verbundenen Leistungen, wie Ausbau
und Zlblieseruug bei der Sammelstelle.

Ablieferer, die mit dem vorbezeichnetcu Uebernahme--
prcis nicht einverstanden sind, haben dies sogleich bei der
Ablieferung zu erklären . In Fällen , in denen eine gütliche
Einigung über den Uebernahmepreis nicht erzielt ist, wird
dieser gemäß 88 2 und 3 der Bekanntmachung über die
Sickerstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 auf An¬
trag durch das Rcichsschiebsgericht für Kriegswirrschaft in
Berlin W. 10, Viktoriastraße 34, endgültig festgesetzt

*) Unter Beschlägen sind ,Ringe, Stiele , Griffe und Ver¬
steifungen aus anderem Material als Aluminium verstan¬
den. Das Entfernen der -Beschläge vor der Ablieferung ist
gestattet.

MU Wstragen nnv Anträge , wie vte \.ot$ &ty .räte Be-
launtmachung betreffen , find unter der Bezeichnung „Be¬
triff !. Aluminium " au die beauftragten Behörden zu richten
tuio dürfen andere Angelegenheiten nicht behanveln.

Frankfurt (Main ), den 1. März 1917.
Stellv . Generalkommando XVHI. A . K.

Coblenz, den 1. März 1917.
Kommandantur der Festung

Eoblenz -Ehrenbreitstein.
Ia 1 2904/2. 17.

J -Nr . II . 2036. Diez,  den 28. Februar 1917.

Bekanntmachung.
Der Laudes-Obst- und Weinbarv-Jnspektve Schilling in

Geisenheim wird , zwecks Förderung des Gemüsebaues in
Kleingärten und im Felde, am

Montag , den 5. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Katzen¬
elnbogen  im Hotel Bremser,

Dienstag , den 6. März ds . Js ., abends 8 Uhr in S chö n -
vorn  in der Wirtschaft Lippert,

Mittwoch, den 7. März ds. Js ., abends 8 Uhr in
Herold  in der Wirtschaft W. Pfeiffer.

Donnerstag , den 8. März ds . Js ., abends 8 Uhr in
Bergyausen  in der Wirtschaft E. Meher,

■ Freitag , den 9. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Rettert
in der Wirtschaft G. Gemnrer,

Montag , den 12. März ds . Js ., abends 8 Uh,, in "Atten¬
hausen  in der Wir s Haft Ad. Pfaff,

Dienstag , den 13. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Kvr-
dors  bei Gastwirt Karl Klamp,

Mittwoch, den 14. März ds . Js ., abends 8 Uhr in B v c m°
berg  in der Wirtschaft Klöppel,

Donnerstag , den 15. März ds . Js ., abends 3 Uhr in
S t e i n s b e r g in der Wirtschaft Hermann Güll,

Freitag , den 16. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Cram¬
berg  in der alten Schule,

Montag , den 19. März ds . Js ., abeirds 8 Ihr in B e che l n
in der Wirtschaft Karl Güll,

Dienstag , den 20. März ds . Js ., abends 8 Uhr in
Schweighausen  in der Wirtschaft Wilh. .Hin-
terwälder,

Mittwoch, den 21. März ds. Js ., abends 8 Uhr in
G e i si g in der Wirtschaft Wilhelm Thorn,

Donnerstag , den 22. März ds . Js ., abends 8 Uhr in
Niederiiesenbach  in der Schule,

Freitag , den 23. März ds . Js ., abeirds 8 Uhr in Sing¬
hofen  in der Wirtschaft „Zur alten Post ".

Montag , den 26. März ds. Js ., abends 8Uhr in Holz¬
appel  im „Deutschen Haus ",

Dienstag , den 27. März ds . Js ., abends 3 Uhr in
Jsselbach  in der Brauerei Wilh . Schmidt.

Mittwoch, den 28. März ds. Js ., abeirds 8 Uhr in
Eppenrod  in der Wirtschaft Fr . Wilh. Lotz,

Donnerstag , ben 29. Btärz ds. Js ., abends 8 Uhr in
Weinähr  in der Wirtschaft R. Ludwig,

Freitag , den 30. März ds . Js ., abends 8 Uhr in Win¬
den  in der Wirtschaft Linscheid,.

je einen Bortmg nebst Belehrungen über
Gemüsebau

halten,



: mktfidjt auf Me gvofje Mdjtigfcft Mc  Bor -träge,
xrrade iit  bei ' feigen  Kriegszekt , lade ich, namentlich die
Frauen und Mädchen, zu recht zahlreichem Besuche er¬
gebenst ein. Tie Beteiligung ist für jedermann , auch aus
den Nachbargemeinden, kostenfrei. Die Teilnehmer und Teil¬
nehmerinnen werden gebeten, Papier und Bleistift mitzu-
bringen.

Die Herren Bürgermeister der Vortrags - wie auch Nach¬
bargemeinden ersuche ich, dies sogleich in ihren Gemeinden
bekannt zu geben und auf eine zahlreiche Beteiligung hin.
zuwirken.

Das Vortragslokal ist sicher zu stellen.
Der Landrat.
Duderstadt.

l enen fall» ein
iBerulauOte
mitgewirkt hat.

7. Sämtliche Ersatztruppenteile der Linien -, Reserve-,
Landwehr- und Landsturmbataillone werden fliegende
A r b e i t s ko m m a n d a s für die Landwirtschaft einrich°
len, die aus je 1 Unteroffizier und 10 Mann (nach Mög¬
lichkeit gelernte landwirtschaftliche Facharbeiter ) bestehen

Diese Kommandos sind im Bedarfsfälle bei mir an --
zu fordern.

Für gute Unterbringung und Verpflegung der Kom¬
mandos hat der Besitzer bezw. die Gemeinde zu sorgen, « n
Geld erhalten die Leute 1,50 Mark täglich.

Wer£*n9r*t.
Dnberftofct

M . 1705. Diez,  den 2. März 1917.
Rn die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Betr . Zurückstellung und Beurlaubung Wehr¬
pflichtiger in landwirtschaftl. Betrieben.

Im Anschluß an meine Verfügung vom 23. d. Mts .,
M . 1223, Kreisbl . Nr . 49, bestimme ich:

1. Gesuche um Beurlaubung von M a n n scha f t e»
des Besatzungsheeres (Ersatzbataillone , immobile
Landsturmbataillone , Genesungskompagnien, Reservelaza-
rette pp.) sind für jeden Mann gesondert  nach.
Formular A bei mir einzureichen.

2. Sämtliche Gesuche um Beurlaubung von Mann¬
schaften des Feldheeres,  einschl . der Truppenteile
in den besetzten Gebieten, sind unter Benutzung des For¬
mulars B,  gemeindeweife gesammelt, bei mir Vvrzn-
lcgcn.  Es handelt sich bei dem Formular B also um eine
Sammelnachweisung , in die sämtl . Gesuche in
der betr . Gemeinde , die Mannschaften des
Feldheeres  einschl . der Truppenteile in den besetzten
Gebieten betreffen , einzutragen sind.

Dem Formulars ist für jeden zu Beurlau¬
benden ein besonderer Antrag nach Formu¬
lar C beizufügen,  so daß z. B. bei 7 Einträgen in
Formulars diesem 7 Einzelanträge nach FormularC bef¬
liegen müssen.

Das Formular C ist ebenfalls in der Druckerei Sommer
in Diez und Bad Ems erhältlich.

Z. Gesuche um Zurückstellung von Landwir¬
ten  sind auf dem unter 2 angegebenen Wege unter Be¬
nützung des Formulars B bei mir ei nzu reichen.  Die
Beifügung von Einzelgesuchen nach Formular C hat in¬
dessen hierbei zu unterbleiben.

4. Die Urlaub sdaue r beträgt in der Regel
14 Tuge,  indessen sind die Truppenteile angewiesen, in
besonderen ausdrücklich zu begründenden
Ausnahme fällen Urlaub bis zur  H ö ch std a n e r
von  3 Wochen  zu bewilligen.

5. Die Truppenteile sind erneut auf'
strengste Geheimhaltung der behördlichen
Gutachten hingewiesen worden.

0. Um eine möglichst weitgehende Ausnützung der Vor¬
handenen Arbeitskräfte zu erzielen, sind die B e u r l a u b
tcn verpflichtet,  den bewilligten ilrlaub weitest-
gehend zu landwirtschaftlicher Arbeit auszunutzen und nach i
Beendigung der eignen Arbeiten ans An - !
fordern d e r G e m e i nd e - o d e r V e r w o l t u u g s - I
behörden auch bei der Arbeit auf freindem '
Grundbesitz mit zu wirken.  f

Desgleichen wird den Urlaubern die Verpflichtung ans- f
erlegt , nach Rückkehr vom Urlaub einen Ausweis der ;
Lrtsbehörde  darüber vorzulegen, daß sie während ihres
Aufenthaltes am Urlaubsorte mit landwirtschaftlichen Ar-

J .-Jft . M . 1662. Diez,  den 2. März 1917.
«n »te Herr«« Bürgermeister »e» Kreil «».

Ich erinnere wiederholt an meine Verfügung vom
15. Februar d. Js ., J .-Nr . M«. 1266, (Kreisblatt Nr . 42).
betreffend Beschlagnahme, Bestandsaufnahno .' und Enteig¬
nung von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln aus Zinn

, uno freiwillige Ablieferung anderer ZinngegenstäNde und
ersuche nunmehr um sofortige  BeÄchterstattnng bezw
Fehlanzeige.

Der Borfitzende des KreiS-Ausschufies
I . A.:

ßtotnic mann.

Anzeige «.
Holzvcrstciftcrmg.

Donnerstag , den 8. März 1917
kommen zur Versteigerung:

BormittagS SV* Uhr
im Distrikt Bademer

67 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel,
14 Rm. Eichen- und Hainbuchenschrithvlz.

Bormittags 11 Nhr
im Distrikt Dietrichsdell , Zusammenkunft beim Forsthäus:

203 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel.
24 Rm . Eichen-Scheit und -Knüppel,

4450 Buchen-Wellen.
Oberlahn st ein,  den 28. Februar 1317.

Der Magistrat.
_ Schütz._

Holrversteigvrmrg.
Dienstag , den 9 März 1917,

vormittags 19 Uhr
kommt in hiesigem Gemeindetvald nachstehendes Holz zur
Versteigerung:

651 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel,
2 Rm . Eichen-Scheit und -Knüppel,

14 Rm. Weichholz-Scheit und -Knüppel.
Anfang und Zusammenkunft im Steckerhack ll.
Hirschberg,  den 1. März 1917. 1894

_ Achenbach, Bürgermeister.
Bekanntmachung.

Der Gemeindcvoranschlag für da? Rechnungsjahr
1917/18 liegt am 5. März ab 2 Wochen auf dem Bürger¬
meisteramt zur Einsicht offen.

Freiendiez , den 2. März 1917.
Der Bürgermeister:  Künzker.

Verantwortlich für die Schrtfileituna Mchard Hein. Bad Evi».

■ -- M_ —
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